
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metallindustrie   Metallindustrie 
Geschäftsstelle Herford Geschäftsstelle Minden 
Mittelweg 28 Pöttcherstraße 10 
32051 Herford 32423 Minden 
  (05221) 93360   (0571) 828200 
Fax (05221) 933619 Fax (0571)   85194 
e-mail: info@arbeitgeberverband-herford.de e-mail: info@agv-minden.de  

Am Sparrenberg 8 
33602 Bielefeld 

 0521 964870 
Fax 0521 9648787 

E-Mail: info@unternehmerverband.de 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Allgemeines Rundschreiben Nr. 226/2021 
vom 23. November 2021 

 
Corona: 
 

 Belegschaftsbrief zur 3G-Regelung 

  Informationen für Führungskräfte im Betrieb zur Coronalage, insbesondere zur  
 Einführung und Anwendung der 3G-Regeln im Betrieb 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir hatten Sie mehrfach über die Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur Novellierung des Infek-

tionsschutzgesetzes im Bundestag unterrichtet und haben Ihnen erste Hinweise von unternehmer 

nrw zur Auslegung und Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen übermittelt.  

 

Ein wesentlicher Bestandteil der gesetzlichen Neuregelungen ist die Einführung einer sog. 3G-

Regelung in § 28b Abs. 1 IfSG. Danach dürfen Arbeitgeber und Beschäftigte Arbeitsstätten, in de-

nen physische Kontakte nicht ausgeschlossen werden können, nur betreten, wenn sie geimpft, 

genesen oder getestet sind und den entsprechenden Nachweis mit sich führen, zur Kontrolle ver-

fügbar halten oder bei dem Arbeitgeber hinterlegt haben (Betretungsverbot mit Erlaubnisvorbe-

halt).  

 

Die 3G-Regelung wird sehr kurzfristig - wohl bereits am 24. November 2021 - in Kraft treten. Damit 

müssen die Unternehmen die Kontrolle der Immunisierungs- und Testnachweise (voraussichtlich) 

ab Mittwoch (24. November 2021) durchführen.  

 

Um den Unternehmen die Einführung und Kontrolle der 3G-Regelung zu erleichtern, übersenden 

wir Ihnen zwei von unternehmer nrw erstellte Muster für Belegschaftsbriefe zur 3G-Regelung (mit 

und ohne Testangebot des Arbeitgebers) (Anlagen 1 + 2) sowie eine vertiefte Information für Füh-

rungskräfte im Betrieb zur Coronalage, insbesondere zur Einführung und Anwendung der 3G-

Regeln im Betrieb (Anlage 3).  

Bei den Mustern handelt es sich um Vorschläge, die an die tatsächlichen betrieblichen Bedingun-

gen und die von den Unternehmen getroffenen Organisationsentscheidungen angepasst werden 

müssen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kühnel            Anlagen 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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